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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass die europäische Wirtschaft vor schwierigen Herausforderungen 

steht und die Europäische Genossenschaft (SCE) für viele Frauen wertvolle Chancen in 

Bezug auf das Unternehmertum, den Zugang zu Waren und Dienstleistungen oder die 

Beteiligung an einer Unternehmensform bietet, die durch ethische Werte und Grundsätze 

gekennzeichnet ist und Einkommensmöglichkeiten sicherstellt; 

B. in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge die Mehrheit der in den Genossenschaften 

tätigen Arbeitnehmer Frauen sind, negative Stereotype über die Führungsqualitäten von 

Frauen jedoch viel zu häufig ein Hindernis darstellen und die Chance auf Veränderung 

und Fortschritt weiterhin einschränken; in der Erwägung, dass konkrete Maßnahmen 

gefördert werden sollten, um Frauen in ihrem Streben nach leitenden Positionen zu 

unterstützen; 

1. betont das Potenzial von SCE bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 

durch die Umsetzung von Strategien und Programmen auf verschiedenen Ebenen unter 

besonderer Berücksichtigung der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Förderung der 

unternehmerischen Initiative und von Programmen für eine fortlaufende Schulung; stellt 

fest, dass ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern bei 

Entscheidungsprozessen auf verschiedenen Ebenen wirtschaftliche Vorteile erbringt und 

darüber hinaus für qualifizierte und begabte Personen günstige Bedingungen für die 

Ausübung von Führungs- und Aufsichtsfunktionen schafft; unterstreicht zudem, dass 

bestimmte Aspekte der Arbeit von Genossenschaften eine Flexibilität ermöglichen, die der 

Vereinbarkeit von Familienleben und Berufstätigkeit förderlich ist; fordert die 

Kommission auf, einen Mechanismus für den Austausch bewährter Verfahren der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter zu schaffen; 

2. hebt hervor, dass die SCE den Erfordernissen von Frauen entsprechen können, indem sie 

ihren Lebensstandard mit Hilfe des Zugangs zu angemessenen 

Beschäftigungsmöglichkeiten, Spar- und Krediteinrichtungen, Wohnungen und sozialen 

Diensten sowie zu Bildung und Ausbildung verbessern können; 

3. äußert sein Bedauern angesichts der gegenwärtig begrenzten Zahl von SCE; fordert die 

Kommission auf, den bei der Gründung von SCE auftretenden Problemen besondere 

Aufmerksamkeit einzuräumen, und fordert für die verschiedenen Interessenträger eine 

gezielte, wirksame und umfassende Kommunikations- und Informationskampagne über 

SCE mit Schwerpunktsetzung auf der Vermittlung von Informationen auf lokaler, 

regionaler, gesamtstaatlicher und europäischer Ebene für Frauen als Zielgruppe; 

4. fordert die Kommission auf, eine Studie mit aktualisierten, vergleichbaren und nach 

Geschlecht aufgeschlüsselten Daten vorzulegen, um ausführlichere Informationen über 

den Umfang der Beteiligung von Frauen an Genossenschaften in der EU – auch in 

leitenden Positionen – sowie über den Einfluss von Genossenschaften auf die Förderung 
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der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu erlangen; fordert außerdem 

eine Kontaktaufnahme von SCE untereinander mit Blick auf die Schaffung von 

Netzwerken zum Austausch bewährter Verfahren, um eine stärkere Beteiligung von 

Frauen zu fördern; fordert die Kommission in diesem Sinne auf, die Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Kontaktstellen der SCE in den Mitgliedstaaten zu verstärken; 

5. äußert sein Bedauern, dass einige Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Förderung einer 

ausgewogenen Vertretung von Frauen und Männern bei den Verfahren zur Nominierung, 

Benennung oder Wahl der Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums von SCE 

noch immer gegen die Richtlinie 2003/72/EG verstoßen, und fordert die Kommission 

folglich auf, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit die Umsetzung dieser 

Richtlinie so zügig wie möglich erfolgt; 

6. fordert die Kommission auf, eine Bewertung der Vertretung der Frauen in den besonderen 

Verhandlungsgremien von SCE sowie der Maßnahmen vorzunehmen, die der Sektor und 

die Mitgliedstaaten zur Ausweitung dieser Vertretung unternehmen; 

7. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Genossenschaften nahezulegen, 

ihre Bemühungen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in den besonderen 

Verhandlungsgremien zu verstärken und Maßnahmen zur Diversifizierung umzusetzen, 

mit denen die Gleichstellung von Geschlechtern im Berufs- und Privatleben sichergestellt 

wird; stellt fest, dass die Widerstandfähigkeit des genossenschaftlichen Modells nur dann 

gestärkt werden kann, wenn Programme zur Gewährleistung gleicher Rechte und Chancen 

für Frauen und Männer, umfassend bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 

mitzuwirken, umgesetzt werden, insbesondere in den Führungsebenen; 

8. fordert die Kommission auf, die SCE in eine mögliche europäische Regulierung 

aufzunehmen, um eine bessere Vertretung von Frauen in Leitungsfunktionen und in den 

Verwaltungsräten der öffentlichen und börsennotierten Unternehmen für den Fall zu 

gewährleisten, dass es den Unternehmen nicht gelingt, auf freiwilligem Wege die 

Zielvorgaben von 30 % bis zum Jahre 2015 und 40 % bis zum Jahre 2020 zu 

verwirklichen; 

9. fordert die Kommission auf, die Bedeutung des Unternehmertums im Bereich der 

Sozialwirtschaft und die Geschlechterdimension bei der Überwachung der 

ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinie und bei der künftigen Überarbeitung der 

Verordnung über SCE zu berücksichtigen; fordert die Kommission überdies auf, 

Leitlinien für die Förderung und die Entfaltung von Frauen im Rahmen von 

Frauengenossenschaften und den besonderen Verhandlungsgremien zu verabschieden. 
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